
Motion 

Kostendeckende Gebühren für die Zollabwicklung von Kleinsendungen aus dem 
Ausland 

Eingereicht in der KVF-N 

 

Eingereichter Text: 

Der Bundesrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, um die 
Zollabwicklung von gewerblichen Kleinsendungen aus dem Ausland kostendeckend zu 
gestalten. Dabei sind folgende Massnahmen umzusetzen:  

1. Einführung einer elektronischen Voranmeldepflicht für alle gewerblichen Sendungen mit 
vollständigen Produktinformationen (Warenwert, Beschreibung, HS-Code), analog zum EU- 
System IOSS.  

2. Differenzierte Gebührenordnung: Professionell gebündelte, vorverzollte und digital 
vorangemeldete Sendungen werden bevorzugt und kostengünstiger behandelt als einzeln 
versandte, nicht vorangemeldete Kleinsendungen.  

3. Kostendeckende Abgeltung der tatsächlichen Aufwände der Eidgenössischen 
Zollverwaltung, der Schweizerischen Post und anderer beauftragter Logistikdienstleister.  

4. Sicherstellung der Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen (WTO, 
Freihandelsabkommen, Weltpostverein).  

Begründung:  

Der Import von Kleinsendungen aus dem Ausland – insbesondere über asiatische Online- 
Plattformen – ist massiv angestiegen. Diese Sendungen werden einzeln verzollt, was 
erhebliche Kosten verursacht: Öffnen, Prüfen, Wertermittlung, Zollanmeldung, 
Sicherheitskontrollen und Zustellung. Diese Aufwände werden heute nicht kostendeckend 
abgegolten. Im Gegensatz dazu verzollen professionelle Importeure und Schweizer Händler 
Waren gebündelt und digital. Diese Ungleichbehandlung benachteiligt seriöse Schweizer 
Anbieter. Eine elektronische Voranmeldepflicht (analog EU-System IOSS) beschleunigt die 
Abfertigung, reduziert Fehler und ermöglicht risikobasierte Kontrollen. Wer professionell 
voranmeldet und bündelt, zahlt weniger; wer Einzelpakete ohne Voranmeldung verschickt, 
trägt den entsprechenden Aufwand. Die Motion sichert zudem, dass die Post ihre 
Dienstleistungen im Zollbereich kostendeckend erbringen kann, was Arbeitsplätze sichert. 
Die Regelung ist WTO-konform (Differenzierung nach Abwicklungsart, nicht nach Herkunft) 
und umgehungssicher (Aufwand bleibt unabhängig von der Route identisch). 

 


